
1556 der Beilag_en zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

, 
Bericht 

des Unterrichtsausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 23. Juni 1976 betreffend 

ein Bundesgesetz über die Abgeltung von Prüfungstätigkeiten im Bereich 

des Schulwesens mit Ausnahme des Hochschulwesens und über die Ent

schädigung der Hitglieder von Gutachterkommi.ssionen gemäß § 15 des 

SChulunterrichtsgesetzes samt Anlagen 

Seit dem 1. September 1974 sind auf Grund des Schulunterrichts

gesetzes, BGBl.Nr.139/1974, keine Prüfungstaxen mehr einzuheben. Ent

sprechend der Auffassung des Unterricht.sausschusses des Nationalrates, 

daß durch den Entfall der Prüfungstaxen den prüfenden Lehrern kein 

finanzieller Nachteil erwachsen dürfe und die betreffende budgetmäßige 

Vorsorge sicherzustellen sei, wurden übergangsweise vom Bund die ent

sprechenden, s~nst von den Schülern zu zahlenden Prüfungstaxen, vor

schußweise als Vergütung gewährt. Durch den vorliegenden Gesetzesbe

schluß des Na·tionalrates sollen mm unter Bedachtnahme auf die Inan

spruchnahm~ des einzelnen Hitgliedes der Prüfungskommission Ent-

schädigungen festgesetzt werden. Weiters soll durch den vorliegenden 

Gesetzesbeschluß di~Entschädigung für Personen geregelt werden, die 

in den gemäß § 15 Schulunterrichtsgesetz eingerichteten Gutachter

kommissionen zwecks Eignungserklärung von Unterrichtsmitteln tätig sind. 

Ocr Unterrichtsausschuß hat die gegenstäridliche Vorlage in seiner 

Sitzung am 28. Juni 1976 in Verhandlung genommen und einstimmig be

schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Unterrichtsausschuß somit 

den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 23. Juni 1976 

betreffend ein Bundesgesetz über die Abgeltung von Prüfungstätigkeiten 

im Bereich des Schulwesens mit Ausnahrre des Hochschulwesens und über die EntSChädigung 

der Mitglieder von Gutachterkamnissionen gemäß § 15 des Schulunterrichtsgesetzes samt 

Anlagen, wird kein Einspruch erhoben. 

S top p ach e r 

Berichterstatter 

Wien, 1976 06 28 

Hof man n - W e 1 1 e n hof 

Obmann 
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